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Handlungsempfehlungen

14. Gemeinsame Verantwortung und Sicherstellung der Hilfen (Teilhabeleistungen) in der Region 

Stichworte: Sicherstellungverantwortung der Leistungsträger im SGB IX stärken! Integrierte regionale Planung 

der Rehabilitationsleistungen im Gesamten in Verbindung mit Planung nach dem SGB V (wie bei med. Reha), 

auch hier Verweis auf regionale Arbeitsgemeinschaften.

Dazu im SGB IX in mehreren §§ die Leistungsträger zur Sicherstellungsverantwortung verpflichten und 

darüber eine Berichtspflicht der Bundesregierung verankern.

Ergänzend dazu in den Landesrahmenverträgen Methoden der Sicherstellung verankern, die Länder zur 

Aufsicht darüber verpflichten und in den Verträgen mit den Leistungserbringern entsprechende Anreize 

schaffen.

Die Sozialleistungsträger sollen mit den Kommunen (Öffentlicher Gesundheitsdient und Sozialpsychiatrische 

Dienste) zusammenarbeiten und gemeinsam die Versorgung sicherstellen (SGB I).

4. Dialogforum: 

Teilhabebereiche übergreifende Handlungsbedarfe 



Weitere Handlungsempfehlungen

15. Individuelle und integrierte Behandlungs- und Teilhabeplanung weiterentwickeln

Stichworte: Teilhabeplanung und Behandlungsplanung zusammenführen, wechselseitig! Integrierte Planung 

und Federführung sicherstellen.

13. Personenzentrierte Koordination der Hilfen und der Bezugsunterstützung gewährleisten und 

absichern

Stichworte: Sicherstellung und Festlegung Funktion koordinierenden, begleitenden unterstützenden 

Bezugsperson, Verankerung im Sozialgesetzbuch in den relevanten Bereichen der jeweiligen 

Leistungsgesetze.

4. Dialogforum

Teilhabebereiche übergreifende Handlungsbedarfe   
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